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Paſtoral⸗Fragen und ⸗Jälle.
Ehrabſchneidung. Auſonius klagt ſich Iun der Beicht An

über manche ehrenrührige N  e  den und ber Verachtung des Nächſten.
Näher befragt, geſteht El, ES habe ſich meiſten gewöhnliche
und bekannte menſchliche Schwächen gehandelt; habe ſich neu  2  2

lich ärger ausgelaſſen über einen liberalen Herrn, der, Unbefriedigt
der katholiſchen Religion, dieſer den Rücken gekehrt habe und

den verſchwommenen Ideen der Moniſten und Pantheiſten anhange.
eber dieſen habe EL geſagt Der verſoffene Stallknecht ſeine Nach
barn, der chon emn paarmal das Zuchthaus geſtreift habe, Ei ihm
noch ehrenwerter als ſolche „Herrenmenſchen“. Nachher habe EL NUun
1 Evangelium die Worte geleſen: „Richtet nicht, auf daß ihr nicht
gerichtet werdet“, und glaube 7 ich durch jene ehrenrührige und
verächtliche Rede chwer verſündigt Aben Ferner habe

einem, der ſich eine einträgliche Bürgermeiſterſtelle bewarb,
gelegentlich erfolgte höhniſche Bemerkungen über die katholiſche
Kirche bekanntgegeben; dies habe zur 55  olge gehabt, daß jener —  U
der Stelle, auf welche große Ausſicht hatte, nicht gewählt wurde.

—  Se hat Auſoniu geſündigt ud iſt EL gehalten?
N  0 Ehrabſchneidung wird begangen durch Andichtung

der Offenbarung von Fehlern anderer, wodurch dieſe mn der Hoch
achtung vor ihren Mitmenſchen ſinken oder Schaden leiden Geſchieht
68 durch Andichtung unwahrer Fehler, iſt ES Verleumdung; 6E
ſchieh E6 durch Offenbarung wirklicher Fehler ohne deren Ueber
treibung), iſt einfache Ehrabſchneidung. Die Größe der Sünde,
bweit C ſich bloße Verkleinerung fremder Ehre handelt, richtet
ſich nach der des Ehrenverluſtes, der Qus ihr entſpringt, o
daß e nach den Umſtänden der erſonen die Offenbarung von
ticht todſündlichen Fehlern eine todſündliche Ehräbſchneidung ſein

kann, aber auch umgekehrt die Offenbarung todſündlicher Fehler
möglicherweiſe doch keine todſündliche Ehrabſchneidung iſt

Die Ehrabſchneidung iſt geéegen die Gerechtigkeit: die Vevr
eumdung immer; die einfach  — Ehrabſchneidung N immer, da 8

Gründe geben kann, we die Offenbarung fremder Fehler vecht
fertigen. In letzteren V  alle hat der Fehlende ſelber ſich den Ehr⸗
Exluſt zuzuſchreiben, da E ſchon durch die Begehung der 5  Fehler
das Fundament der eigenen re untergrub. Alsdann iſt die Offen⸗
barung fremder Fehler auch nicht mehr im eigentlichen Sinne,
wenigſtens nicht im kulpabeln Sinne, Ehrabſchneidung I nennen
Es kann auch vorkommen, daß die Offenbarung fremder Fehler
uUr gegen die Liebe, nicht mehr gegen die Gerechtigkeit verſtößt.

oft enn Verſtoß gegen die Gerechtigkeit vorliegt, 0 aus der Ehr
verletzung die Pflicht des Erſatzes, ſoweit dieſer möglich iſt; zunächſt
des Erſatzes der Ehre, und falls amit anderweitige vermögens—
ſchädigende Folgen verbunden ſind, auch des Erſatze

—

8 dieſer (Güter
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Die meiſten oder die gewöhnlichen 0  E des Auſonius ſind
durch leſe Bemerkungen von ſelbſt erledigt. Es konnten irgend
welche geringe Verfehlungen die Liebe ſein, eigentliche Ehr
abſchneidung aren ſie nicht; die von Uſoniu erwähnten
remden Fehler die Ehre jemandes verkleinerten, dann beſtand dieſe
Verkleinerung der Ehre ſchon vor den Aeußerungen des Auſonius,
eine ian Verkleinerung wurde von ihm nicht egangen, weil eS
ich M bekannte Fehler andelte. Todſündlich wäre aber eine
etwaige Verkleinerung, elbſt ſie ſtattgefunden hätte, auch
deshalb nicht geweſen, eil ES ſich gewöhnliche Dinge handelte,
welche die Ehre nicht merklich angriffen.

Wenn wir nun auf die Aeußerungen ber den von der Kirche
abgefallenen Herrn eingehen, ſo ellen ſich dieſé auf den erſten Blick
nicht ⁰ ſehr als eine Ehrabſchneidung dar, eil ES ich eine offen
undige Tatſache handelt, ſondern her als Verachtung Eine Ehr
neidung önnte UNUL inſowei möglich ſein, als Auſoniu den
ſündhaften Akt des betreffenden Herrn ſündhafter darſtellte als
e wirklich war, eine ſündhafte Geſinnung Unterſtellte,
welche Ni vorlag, und ſo ein freventliches Urteil bei ſich und bei
anderen hervorrief, welches die Ehre und Achtung des Betreffenden
ber Gebühr herunterſetzte. Daß Auſoniu ſelber nachträglich von
dieſen oder Ahnlichen edanten erfaßt Urde, deuten die dem
Evangelium entnommenen Dbrte 0 auf ſich Czog Ur
teilte hier richtig?

Da 1 zunächſt 3u agen, daß die Verſündigung des Auſonius
nicht von den nachfolgenden Reflexionen abhängt, ondern von
dem Urteil, welches ich ber ſein Tun gebildet vor oder
während ſeiner verächtlichen Aeußerungen ber den Abtrünnigen.
Daß dies damals Qls ern großes nre Uffaßte, iſt nicht ahr

In ſich betrachtet, wäre das Tun des Auſonius gewiß
verkehrt, wenn die Perſon des betreffenden errn abſolut
CTLA  en und aus der ethe derer, welchen ſeine chriſtliche lebe

gelten habe, ſtreichen wollte. S o darf ſelbſt der größte Sünder
ni verachtet werden Die chriſtliche Ie und emu fordert,
daß eingedenk bleibe, wie wir ſelber ohne die nade Gotte
nichts vermögen und uns immer mM der Möglichkeit efinden, recht
tief fallen, wie aber anderſeits EeS der Macht der Gnade nicht
unmöglich iſt, denjenigen, der jetzt der größte Sünder iſt, 3U einem
Heiligen machen.

Doch jene abſolute Verachtung des Nebenmenſchen braucht in
der Handlungsweiſe des Auſonius nicht 3u liegen. Ein tiefer Abſcheu
vor der Tat des Abfalles vom heiligen Glauben und eine große
Verachtung einer ſolchen Tat, 10 auch eine Verachtung des Täters,
inſofern mn dieſer Sünde bleibt, —.

ſt nicht ſündhaft und wenn die
Aeußerungen ſolcher Verachtung vor Unbeteiligten das Maß etwa
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überſchreiten, iſt dies doch ein läßlicher Fehler richtiges
Maßhalten.

Daß Auſonius die Sündhaftigkeit des 0  Es von der
atholiſchen Religion zum Monismus mit dem ſündhaften Uſtande
eines gewohnheitsmäßigen Säufers in Vergleich ſetzt, iſt keine Ver
größerung der von ihm getadelten Handlung des Abgefallenen.
Dieſe beläßt ganz, wie ſie war; nuLr beurteilt m ſeiner
Weiſe Ob ſie die Zuhörer m gleicher Weiſe beurteilen wollen
oder nicht, überläßt dieſen. Daher kann auch von dieſem Ge
ſichtspunkte Qus von einer ungerechten Ehrabſchneidung nicht die
Rede ſein. Die Tatſache des 0 1E jener berale err ſelbſt
nicht als für hu Ehrenrühriges an Wahrſcheinli etzt eL

ſelber eine Ehre darein. Daß aber andere ihm dies noch als Ruhmes⸗
e anrechnen, kann nicht verlangen.

Es bleiht ſomit übrig ù ſehen, ob die Beurteilung des Auſo⸗
nius ein ehrenrühriges, freventliches Urteil und als olches dem
Auſonius angerechnet werden müſſ

Allerdings, dls gewohnheitsmäßig öffentlicher Säufer dazu
ſtehen und ale er, der ſchon mehrmals das au geſtreift
habe, iſt vor den Menſchen ſchimpflicher, al die Sünde des Un
glaubens 3u begehen. ber vor 011 verwerflicher und verabſcheuungs—
würdiger iſt ohne allen Zweifel das etztere Die ausgeprägte Unde
des Unglaubens und gar die der eugnung eines perſönlichen Gottes
iſt ihrer Art nach eine der größten und ſchwerſten der denkbaren
Sünden, ſie auch Im konkreten e nach der Intenſität des böſen
Willens des einzelnen unzähligen Abſtufungen zugänglich ſein Auch

hier nicht die Entſchuldigung, welche beim Irrglauben möglich
i, eine b unverſchuldete Unkenntnis oder gutgläubiges Irren.
Denn EeS iſt eine philoſophi

—

che und eologiſche Wahrheit, daß eine
unverſchuldete Unkenntnis oder eugnung Gottes, das eines
perſönlichen Gottes, wenigſtens auf längere Zeit, für den 3zUm
Vernunftgebrauch gekommenen Menſchen unmöglich iſt Um Vie
viel weniger iſt ES dann möglich, daß m unverſchuldeter Weiſe, ohne
Sünde, nach erkannter Wahrheit ein Abfall von dem katholiſchen
Glauben 65  Um gottesleugnenden Monismus oder Pantheismus ETL·

folge! Wer einen ſolchen Schritt durch gutgläubigen Irrtum ent
ſchuldigen wollte, müßte folgerichtig den ernſtlichen allgemeinen
Heilswillen Gottes eugnen und, Am den Menſchen U entſchuldigen,
gegen ott freveln und ihn anklagen.

Alſo den Abfall von der katholiſchen Kirche 3zur Gottesleugnung
auch Im ontreten 0 garf beurteilen und als eine der größten
Sünden werten, verſtößt gewiß nicht da Wort des Herrn:
„Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet erde  — ihm dieſen Sinn
geben, wäre geradezu ein Mißbrauch der Worte Chriſti enſogu
könnte Diebſtahl, Mord und jegliches Verbrechen durch Gutgläubigkeitentſchuldigt werden
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S  ollte aher Auſonius meinen, n dieſer Richtung ſich ſchwer
verſündigt haben, 0 iſt eines Beſſeren 5  U elehren. Sein Haß
und Abſcheu gegen den Unglauben und auch die offene Ausſprache
olchen Abſcheues 4—.

ſt U loben; doch den In ſolchen Sünden ver
ſtrickten Perſonen gegenüber iſt ihm nicht war Entſchuldigung
ihrer Verkehrtheiten, woh aber chriſtliches itlei und Gebet
deren Bekehrung empfehlen.

Im etzten von Auſonius berührten Falle, der Verhinderung
eines Kandidaten NI der Erlangung einer erwünſchten Beamten—
ſtelle, iſt allem ſehen, ob der Betreffende dauernd jene
ſinnungen hegt, welche ihm gelegentlich jene höhniſchen Bemer—
kungen gegen die katholiſche Kirche entlockten. ſt da der Fall, dann
iſt keineswegs geeignet, Wohle der katholiſchen Bürger
die Bürgermeiſterſtelle einzunehmen. Es 423*

ſt alsdann Grund genug,
einen ſolchen unwürdigen und unföhigen Bewerber 3u entlarven,
e benn jene höhniſchen Aeußerungen bisher nicht zur öffent⸗
lichen Kenntnis gekommen ſind Daher hat Auſonius keine Sünde
der Ehrabſchneidung begangen. Dies II E weniger, venn jene
Aeußerungen Iun einer öffentlichen Verſammlung gefallen ud die
katholiſchen Wähler Aur zufällig nicht zur Kenntnis der wahren
Geſinnung de Bewerbers gekommen vären. Anders läge der 70  l,
Enn jene Aeußerungen bor längerer Zeit geſchehen ären, der
Bewerber aber jetzt von 5 anderer Geſinnung durchdrungen ſein
ſollte.

Valkenburg (Holland) ug Lehmkuhl 8
II (Das Präſentationsrecht des Pfarrers als Kompatrons.)

Das mit einem Laienpatronate behaftete Rittergut iſt dismem⸗
briert worden Träger dieſes dinglichen Patronates iſt das Gut
ſelbſt der fundus, 579 II. Infolge der tück⸗
veräußerungen bleibt das atrona den Trennſtücken haften
(§ 580

Ein tück des Gutes iſt der mit der katholiſchen Kirche in O
verbundenen Pfarre daſelb aufgelaſſen, und iſt etztere als Eigen⸗
tümerin des Stückes eingetragen worden. Inſoweit dauert auf dieſem
tück das Patronat als geiſtliches Patronat fort, ſo daß CS ſich
jetzt ein jus Datronatus mixtum handelt. Träger dieſes geiſt⸗
lichen Patronates iſt das Pfarrgut 8 774 Die Verwal
tung des Pfarrgutes gebührt geſetzli dem Pfarrer 778
Daher iſt der Pfarrer zur Ausübung des auf dem Pfarrgute haf

er demtenden Kirchenpatronates berechtigt 599
Pfarrer ſind der Beſitzer des Reſtgutes und die Beſitzer der übrigen
Trennſtücke des urſprünglichen Stammgutes als Kompatrone zur
Ausübung des Patronates berufen.

Allgemeines Landesrecht für die preußiſchen Staaten Juni 1794


